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Das Wachstumsbeschleunigungsgesetz 
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Nach langem Tauziehen hat der Bundesrat am 18. Dezember 2009 dem zuvor 
vom Bundestag verabschiedeten Gesetz zur Beschleunigung des Wirt-
schaftswachstums zugestimmt. Die wichtigsten steuerrechtlichen Regelungen 
sind zum Beispiel: 

Bereits durch die Erbschaftsteuerreform 2008 wurde dem Betriebsnachfolger 
die Wahl eingeräumt, ob er eine Verschonung zu 85 % oder zu 100 % des 
begünstigten Vermögens in Anspruch nehmen will. Die mit Abgabe der Steu-
ererklärung auszuübende Wahl ist bindend und kann nicht nachträglich revi-
diert werden. Rückwirkend ab 2009 wurden nun die Zeiträume, innerhalb derer 
das Unternehmen weitergeführt werden muss, verkürzt und die erforderlichen 
Lohnsummen abgesenkt. Die verbesserten Voraussetzungen für die Verscho-
nung gelten auch rückwirkend, sofern für Erbschaften aus 2007/2008 auf An-
trag das neue Recht angewendet wurde. 
!

Erbschaft- und Schenkungsteuer für Geschwister, Nichten und Neffen 

Für Personen der Steuerklasse II, insbesondere Geschwister, 
Nichten und Neffen werden die Steuersätze deutlich gesenkt.  
Bei unentgeltlichen Erwerben nach dem 31.12.2009 bewegen 
sich die Steuersätze zwischen 15 % (bei einem Wert des steuer- 

!

pflichtigen Erwerbs bis 75.000 !) und 43 % (bei einem Wert 
über 26.000.000 !). 
Der Freibetrag bleibt in dieser Steuerklasse unverändert bei 
20.000 !. 

!

Bereits durch die Erbschaftsteuerre-
form 2008 wurde dem Betriebsnachfol-
ger die Wahl eingeräumt, ob er eine 
Verschonung zu 85 % oder zu 100 % 
des begünstigten Vermögens in An-
spruch nehmen will. Die mit Abgabe der 
Steuererklärung auszuübende Wahl ist 
bindend und kann nicht nachträglich 
revidiert werden. 

Rückwirkend ab 2009 wurden nun die 
Zeiträume, innerhalb derer das Unter-
nehmen weitergeführt werden muss, 
verkürzt und die erforderlichen Lohn-
summen abgesenkt. 

Demnach bleiben 85 % des begünstig-
ten Betriebsvermögens steuerfrei, wenn 
" das Unternehmen fünf Jahre fortge-

führt wird. 
" die Lohnsumme am Ende des ge-      

. 

. 
samten Zeitraums nicht unter 400 % 
der Ausgangssumme gesunken ist. 

" das unschädliche Verwaltungsver-
mögen maximal 50 % beträgt. 

Auf Antrag bleiben 100 % des begüns-
tigten Betriebsvermögens steuerfrei, 
wenn 
" das Unternehmen sieben Jahre 

fortgeführt wird. 
" die Lohnsumme am Ende des ge-

samten Zeitraums nicht unter 700 % 
der Ausgangssumme gesunken ist. 

" das unschädliche Verwaltungsver-
mögen maximal 10 % beträgt. 

Die Lohnsummenregelungen gelten nur 
in Betrieben mit mehr als 
20 Beschäftigten. 
 

 Für schädliche Überentnahmen gilt 
sowohl bei der 85 %- als auch bei der 
100 %-Option die verkürzte Frist von 
fünf Jahren. 
Bei der Ermittlung des Verhältnisses 
zwischen dem Wert des begünstigten 
Vermögens und dem Wert des ge-
samten Vermögensanfalls wird auch 
letzterer um die damit wirtschaftlich 
zusammenhängenden abzugsfähigen 
Schulden und Lasten gemindert. 
Die Erleichterungen sind erstmals auf 
Erwerbe anzuwenden, für die die 
Steuer nach dem 31.12.2008 entstan-
den ist. 
Sofern für Erbschaften aus 2007/2008 
auf Antrag das neue Recht angewen-
det wurde, gelten die verbesserten 
Verschonungsvoraussetzungen auch 
rückwirkend. 

Erbschaft- und Schenkungsteuer im Rahmen der Unternehmensnachfolge 
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Geringwertige Wirtschaftsgüter 
Nach der in den Jahren 2008 und 2009 gültigen Rechtslage mussten bei den Gewinneinkünften geringwertige Wirtschaftsgüter (GwG) 
bei Nettopreisen ohne Umsatzsteuer bis 150 ! sofort als Betriebsausgabe abgesetzt werden. Kostete das GwG zwischen 150,01 ! 
und 1.000 !, gab es eine zwingende Poolbewertung über fünf Jahre mit jeweils 20 % AfA. 
Für GwG, die nach dem 31.12.2009 angeschafft, hergestellt oder ins Betriebsvermögen eingelegt wurden oder werden, wurde nun ein 
Wahlrecht eingeführt: 
" Die Sofortabschreibung für GwG bis 410 ! ist alternativ zur Poolabschreibung möglich. Wirtschaftsgüter, deren Wert 150 ! über-

steigt, sind in einem laufend zu führenden Verzeichnis zu erfassen. 
" Die Poolabschreibung für alle Wirtschaftsgüter zwischen 150,01 ! und 1.000 ! gilt nur, wenn die Sofortabschreibung für GwG bis 

150 ! gewählt wird. 
Das Wahlrecht ist einheitlich wirtschaftsjahrbezogen auszuüben. 
Bei den Überschusseinkünften können weiterhin die Anschaffungs- oder Herstellungskosten für GwG bis zu 410 ! sofort als Wer-
bungskosten abgezogen werden. 

Für Kapitalgesellschaften gilt seit dem Veranlagungszeit-
raum 2009 eine Verlustverrechnungsbeschränkung, wonach 
bei einem Anteilserwerb innerhalb von fünf Jahren von mehr 
als 25 % bzw. mehr als 50 % die Verluste quotal bzw. voll-
ständig untergehen. 
Ein Beteiligungserwerb für Sanierungszwecke ist für die Ver-
lustverrechnungsbeschränkung unschädlich, wenn die An-
teilsübertragung nach dem 31.12.2007 erfolgte bzw. erfolgt. 
Voraussetzung der Anwendung der Sanierungsklausel ist, 
dass Maßnahmen ergriffen wurden oder werden, um die Zah-
lungsunfähigkeit oder Überschuldung zu verhindern oder zu 
beseitigen. Weiterhin müssen die wesentlichen Betriebsstruk-  
. 
!

turen erhalten bleiben, d. h. eine geschlossene Betriebsver-
einbarung mit einer Arbeitsplatzregelung befolgt oder eine 
bestimmte Lohnsumme nicht unterschritten oder durch Einla-
ge wesentliches Betriebsvermögen zugeführt werden. 
Ein schädlicher Beteiligungserwerb liegt bei Anteilsübertra-
gungen nach dem 31.12.2009 auch nicht vor, wenn an dem 
übertragenden und an dem übernehmenden Rechtsträger 
dieselbe Person zu jeweils 100 % mittelbar oder unmittelbar 
beteiligt ist. 
Liegt ein schädlicher Beteiligungserwerb vor, bleiben ab 2010 
nicht genutzte Verluste bis zur Höhe stiller Reserven erhalten, 
soweit diese im Inland steuerpflichtig sind. 
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Mantelkaufregelung 

Die gewerbesteuerliche Hinzurechnung eines 
fiktiven Zinsanteils bei Miet- und Pachtzinsen 
(einschließlich Leasingraten) für die Benutzung 
unbeweglicher Wirtschaftsgüter des Anlage-
vermögens, die im Eigentum eines anderen 
stehen, wurde ab dem Erhebungszeit-
raum 2010 von 65 % auf 50 % abgesenkt. 

Gewerbesteuer 

Seit 01.01.2010 hat sich der Umsatz-
steuersatz für die Vermietung von Wohn- 
und Schlafräumen, die ein Unternehmer 
zur kurzfristigen Beherbergung von 
Fremden bereithält, von 19 % auf 7 % 
reduziert. 
Hierunter fallen neben kurzfristigen Be-
herbergungen bis zu sechs Monaten 
sowohl in klassischen Hotels als auch in 
Pensionen, Fremdenzimmern, Ferien-     
. 
 

wohnungen und vergleichbaren Einrich-
tungen auch die kurzfristige Überlassung 
von Campingflächen. 
Nicht von der Steuerermäßigung um-
fasst sind Leistungen wie 
" die Verpflegung, insbesondere das 

Frühstück, 
" der Zugang zu Kommunikationsnet-

zen (insbesondere Telefon und In-
ternet), 

 

" die TV-Nutzung ("pay per view#), 
" die Getränkeversorgung aus der 

Minibar, 
" Wellnessangebote, 
" die Überlassung von Tagungsräu-

men sowie 
" sonstige Pauschalangebote. 
Das gilt auch dann, wenn diese Leis-
tungen mit dem Entgelt für die Beher-
bergung abgegolten sind. 
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Umsatzsteuer bei Beherbergungsleistungen 
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